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Empfehlungen - AS - R 
der Ausschüsse 

zu Punkt ... der 810 Sitzung des Bundesrates am 29. April 2005 

Entwurf eines Gesetzes über die Conterganstiftung für behinderte 
Menschen (Conterganstiftungsgesetz - ContStifG) 

A 

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß 

Artikel 76 Abs. 2 Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu § 6 Abs. 8 Satz 2 ContStifG 

In § 6 Abs. 8 Satz 2 ist der abschließende Punkt zu streichen und sind die 

Wörter". soweit das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt." anzufügen. 

Begründung:: 

Die Ergänzung ist zur Klarsteilung erforderlich. da der Entwurf an mehreren 
Stellen - in § 6 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 ContStifG-E - Regelungen über die er
forderliche Mehrheit bei bestimmten Beschlussfassungen trifft, die einer \veite
ren Regelung durch die Satzung entzogen sind. 
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